
Amtliche Bekanntmachung

Planfeststellung für den Neubau der BAB 14 ,VKE 7 von der Anschlussstelle Ludwigslust
Süd bis nördlich des Autobahnkreuzes Schwerin von km 9+795.071 bis km 26+016.504

Betroffene Ämter/ Städte:

Amt Grabow (Gemeinden Muchow , Milow , Gorlosen, Kremmin, Stadt Grabow)
Stadt Ludwigslust
Amt Ludwigslust-Land (Gemeinden Groß Laasch, Wöbbelin, Rastow , Warlow , Lüblow , Alt
Krenzlin)
Amt Neustadt-Glewe (Gemeinde Blievenstorf, Stadt Neustadt Glew e)
Amt Hagenow-Land (Gemeinden Moraas, Strohkirchen, Picher, Bresegard bei Picher)
Amt Stralendorf (Gemeinde Holthusen)
Amt Banzkow (Gemeinden Banzkow , Sukow)
Amt Plau am See (Gemeinde Ganzlin)
Amt Crivitz (Gemeinden Göhren, Tramm)
Stadt Parchim
Amt Malchow (Gemeinde Fünfseen)
Amt Röbel-Müritz (Gemeinde Zepkow )

- Anhörungsverfahren -

1. Die Erörterungstermine zum o. g. Planfeststellungsabschnitt f inden

am 2. Dezember 2011
ab 10:00 Uhr

für privat betroffene Einwender,

am 5. Dezember
ab 10:00 Uhr

für privat betroffene Einwender,

vom 6. bis 8. Dezember 2011
ab 09:00 Uhr

für privat betroffene Einwender,

am 12. Dezember
ab 10:00 Uhr

für Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Naturschutzver-
einigungen,

am 13. Dezember 2011
ab 09:00 Uhr

für Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Naturschutzver-
einigungen,

am 15. Dezember 2011
ab 10:00 Uhr

für Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Naturschutzver-
einigungen,



im Rathaus Ludwigslust, Großer Rathaussaal

in 19288 Ludwigslust, Schloss- Straße 38

statt.
Am 9., 16., 19. und 20. Dezember 2011

erfolgt bei Bedarf die Fortführung der Erörterung.
Hierüber w ird jew eils zum Ende eines Sitzungstages entschieden.

2. Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jedem, dessen Belange von dem Vorhaben be-
rührt w erden, freigestellt.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächti-
gung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuw eisen und diese zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben. Es w ird darauf hingew iesen, dass bei Ausbleiben eines Beteilig-
ten auch ohne ihn verhandelt w erden kann, dass verspätete Einw endungen ausge-
schlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet
ist.

3. Durch Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kos-
ten w erden nicht erstattet.

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Rostock, den 20.10.2011

im Auftrag

Gez. Ingmari Mahnke
Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V


